
 

Vierte Ordnung 

zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang BWL  

(Prüfungsordnung 2005) 

vom 14. Oktober 2010 

 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG -)  in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31.10.2006 
(GV NW S. 474) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 

 

§ 10 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 
 

(2) Der Erwerb von Leistungspunkten setzt in der Regel die erfolgreiche Erbringung einer oder 
mehrerer prüfungsrelevanter Leistungen voraus. Dies können insbesondere sein: Klausuren, Re-
ferate, Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen, Mitarbeit an Projekten, mündliche Leis-
tungsüberprüfungen, Vorträge, Protokolle oder softwaregestützte Prüfungen, die mit schemati-
sierten Prüfungsverfahren durchgeführt und ganz oder teilweise schematisiert ausgewertet 
werden. Studienleistungen sollen in der durch die fachlichen Anforderungen gebotenen Sprache 
erbracht werden. Diese wird von der Veranstalterin/dem Veranstalter zu Beginn der Veranstal-
tung, innerhalb derer die Leistung zu erbringen ist, bekannt gemacht. Ist die Leistung einem Mo-
dul, nicht aber einer bestimmten Veranstaltung zugeordnet, erfolgt die Bekanntmachung der 
Sprache mit der Terminbekanntmachung der Prüfung. Nicht schriftlich erbrachte Prüfungsleis-
tungen und ihre Bewertung sollen vom Prüfer so dokumentiert werden, dass sie für einen im Wi-
derspruchsfall eventuell heranzuziehenden Zweitprüfer, ggf. mit zusätzlichen mündlichen Erläu-
terungen, nachvollziehbar sind. Darüber hinaus können auch Prüfungsvorleistungen verlangt 
werden, die durch den Veranstalter bekannt gegeben werden. 

1771



______________________________________________________________________________________ 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 14. Juli 2010. 
 
 
Münster, den 14. Oktober 2010      Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die 
Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von 
Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hier-
mit verkündet. 
 
 
Münster, den 14. Oktober  2010      Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
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